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SITZUNGSBERICHT — RECHTSSACHE 313/86 

1. Der Wortlaut des Artikels 77 der Ver
ordnung Nr. 1408/71 ist so auszulegen, 
daß ein Empfänger einer Rente, der ei
nem Mitgliedstaat angehört und unter
haltsberechtigte Kinder hat, aber im Ho
heitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
wohnt, von den Trägern der sozialen Si
cherheit seines Herkunftslandes nur die 
Zahlung der „Familienbeihilfen" im 
Sinne des Artikels 1 Buchstabe u Ziffer ii 
dieser Verordnung, nicht aber anderer 
Familienleistungen wie der „Beihilfe bei 
Schuljahresbeginn" und der „Alleinver
dienerbeihilfe" des französischen Rechts 
verlangen kann. 

2. Artikel 51 EWG-Vertrag sieht eine Ko
ordinierung, nicht aber eine Harmonisie
rung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten vor, läßt also Unterschiede 
zwischen den Systemen der sozialen Si
cherheit der Mitgliedstaaten und folglich 
auch bezüglich der Ansprüche der dort 
Beschäftigten bestehen. Die materiellen 
und verfahrensmäßigen Unterschiede 
zwischen den Systemen der sozialen Si
cherheit der Mitgliedstaaten und damit 
zwischen den Ansprüchen der dort Be
schäftigten werden somit durch diesen 
Artikel nicht berührt. 

Allerdings darf das Sozialrecht der Ge
meinschaft keine Unterschiede einführen, 
die zu denen hinzutreten, die sich bereits 
aus der mangelnden Harmonisierung der 
nationalen Rechtsvorschriften ergeben, 
und der in den Artikeln 7 und 48 EWG-
Vertrag enthaltene Gleichbehandlungs
grundsatz verbietet nicht nur offenkun
dige Diskriminierungen aufgrund der 
Staatsangehörigkeit, sondern auch alle 
verschleierten Formen der Diskriminie
rung, die mit Hilfe der Anwendung an
derer Unterscheidungsmerkmale tatsäch
lich zu demselben Ergebnis führen. 

Artikel 77 der Verordnung Nr. 1408/71, 
nach dem ein Mitgliedstaat gegenüber 
seinen Staatsangehörigen, die Renten
empfänger sind und im Hoheitsgebiet ei
nes anderen Mitgliedstaats wohnen, nur 
zur Zahlung von Familienbeihilfen als 
Leistungen für unterhaltsberechtigte Kin
der verpflichtet ist, verstößt nicht gegen 
die genannten Grundsätze. Er ist nämlich 
als Rechtsnorm mit allgemeiner Geltung 
unterschiedslos auf alle Angehörigen der 
Mitgliedstaaten anwendbar und auf ob
jektive Merkmale in bezug auf die 
Rechtsnatur und die Voraussetzungen 
für die Gewährung derartiger Leistungen 
gestützt; als solcher begründet er keine 
Diskriminierung. 

S I T Z U N G S B E R I C H T 

in der Rechtssache 3 1 3 / 8 6 * 

I — Sachverhalt und schriftliches Verfahren 

1. Dem Vorlageurteil und den Prozeßakten 
ist zu entnehmen, daß der Kläger des Aus
gangsverfahrens, Herr O. Lenoir, französi
scher Staatsangehöriger und Empfänger ei

ner Altersrente nach den französischen 
Rechtsvorschriften, im Juni 1983 seinen Fa
milienwohnort von Peymeinade (Alpes-Ma-
ritimes, Frankreich) nach Eastbourne (East 
Sussex, Vereinigtes Königreich) verlegte. 
Für seine beiden Kinder bezog er weiterhin 

* Verfahrenssprache: Französisch. 
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